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Bürgermeisteramt.
Nachmusterung der Dienstuntaugliche«

«Nachdem die Nachmusterung der Dienstunbrauch-
. , oren angevrdnel ist, haben sich alle am 6. 9.
^870 und später Geborenen , als „ dauernd un-
,EUglich " oder „dauernd kriegsunbrauchbar " Aus-
spßeniusterlen, einerlei — ob diese Entscheidung

Frieden oder während des Krieges —
DjJlso auch die, welche bei der D , U.-Musterung
. . -vsseder D . U. geworden — getroffen wurde , zur
' d«6lanimrolle zu melden.
^MDie Ersatzreservisten und die im Friede » ge-

ienlen Mannschaslen haben sich am Freitag den
3 ' 3. d. Js. beim Bezirksseldivebel in Limburg
^ >r Stammrolle anzumelden.

2p f Alle übrigen Mannschaften (ungedienter Land-
isDlrm ), welche eine der nachstehenden Entschei-
m düngen erhalten haben:

D . U. oder

rchl dauernd garnison - oder arbeitsvelwenduitgs-
cn. unfähig oder
i# dauernd kriegsunbrauchbar „nicht zu ko»-

trollieren ",
»̂d unverzüglich auszufordem , sich bis zum 5.
l d. Js beim dortigen Bürgermeisteramt unter
ßbgabe der Militärpapiere zur Stamm-
'Üe anzumelden . Zur Aufstellung der Sta .nin-
lle ist das i» der hiesigen Kreisblattdruckeiei
hältliche Landsturmrollenformdar zu benutzen.

' We Anlegung der Stammrolle hat jahrqauasweise
'u erfolgen.

er« zum 6 . 3 . d . Js . sind mir die Stamnl-
„Mvuen nebst den abgegebenen Mililärpapieren be=
DMhmmt einzusendk». Ich muß unter allen Um-
um genaue Einhaltung des Termins halten,
iedĉ der Aufforderung zur Anmeldung zur
ikhKtammrolle nicht Folge leistet, ist sofort zur An-
c leige zu bringen.
3 Limburg , den 27 . Februar 1917.
m Err Zivilvorsitzende der Ersahkomuiissiuu.
a- Wird veröffentlicht.
bG Hadamar , den 28 . Februar 1917.

Der Bürgermeister , Dr . Decher.

Bekanntmachung
der Reichsbekleiduiigsstelle über eine

Bestandsaufnahme von Schuhwaren.
Vom 28 . Februar 1917.

Für die Erfüllung der der ReichsbekleivungS-
stelle obliegenden Aufgaben ist die Ermittlung der
im Deutschen Reiche gegenwärtig vorhandenen
Vorräten a » Schuhwaren erforderlich.

Auf Grund des § 8 der Bundesratsverord
nung über die Regelung des Verkehrs mit Web-
Wirk -, Strick - und Schuhwaren vom 10 . Juni,
23 . Dezember 1916 (Reichs -Gesetzbl. S . 1420)
wird deshalb folgendes bestimmt:

8 1. Am 12 . März 1917 ist eine allgemeine
Bestandsaufnahme von Schuhwaren vorzunehmen.

Schuhmaren im Sinne dieser Bekanntmachung
sind solche, die ganz oder teilweise aus Leder,
Web -, Wirk oder Strickware », Filz oder filzar-
tigen Stoffen bestehen.

Schuhwaren , welche vollständig aus Holz her¬
gestellt sind, unterliegen nicht den Vorschriften
dieser Bekanntmachung und sind daher nicht mel¬
depflichtig.

8 2 . Meldepflicht besteht für die mit dem 12.
März 1917 vorhandenen gesamten Vorräten der
in tz 1 Abs . 1 und 2 verzeichneten Gegenständen
soweit nicht in § 3 Ausnahmen festgesetzt sind.
Die Bestandsaufnahme hat nach folgenden Wa-
rengattungen getrennt zu erfolgen:

Wärengattung I : Arbeitsschuhwerk aller Art
(einschließlich Schaftstiefel)

a ) für Männer in allen Größen,
d) für Frauen in allen Größen,
c) für Knaben und Mädchen (Größe Nr.

36 — 39 ) , '
d) für Kinder (Größe Nr . 27 —35 ),
e) für Kinder (Größe Nr . 26 und kleiner)

Hierzu gehört schweres Schuhwerk mit gena¬
gelte^ oder genähten Unterbödcn , deffen Schaft
aus Spalt -, Rind -, Roß -, Wild - oder ähnlichem
Oberleder besteht, gleichgültig ob die Sohle aus
Leder, Holz oder anderen Ersatzstoffen hergestellt
ist.

Warengattung II : Kräftige » Leder -Straßen-
schuhwerk aller Art

a ) für Männer in allen Größen,
b) für Frauen in allen Größen,
c) für Knaben und Mädchen ( Größe Nr.

36 — 39 ) ,
d) für Kinder (Größe Nr . 27 — 35)
e) für Kinder (Größe Nr . 26 und kleiner)

Hierzu gehört im wesentlichen Schuh » erk aus
Noßleder jeder Art außer Roßlack , aber einschl.
Roßchevreau -, ferner aus Roßbox -, Rindbox -, Mast¬
box und Rindleder , Spalt und dergleichen , ohne
Rücksicht auf Schaft oder Bodenausführung , ein¬
schließlich Holz - oder sonstigen Ersatzsohlen.

Warengattung III .- Anderes Leder -Straßen-
schuhwerk aller Art , soweit nicht unter II oder
IV genannt,

a ) für Männer in allen Größen,
d) für Frauen in allen Größen,
c) für Knaben und Mädchen (Größe Nr.

36 — 39 ),
d ) für Kinder ( Größe Nr . 27 — 35) '
e)  für Kinder ( Größe Nr . 26 und kleiner)

Hierzu gehört im wesentlichen Schuhwerk au«
farbigem oder schwarzem Eheoreau -, Boxkalb - »der
sonstigem Kalbieder , Ziegen -, Schaf -, Sämisch -,
Reh -, Hirschleder und vergleichen , auch mit Stoff¬
einsätzen, ohne Rücksicht auf Schaft oder Boden-
aussühlung , einschließlich Holz - oder sonstigen tzr-
satzsohlen.

Warengattung IV : Straßenschuhwerk au» Lack¬
leder

a ) für Männer in allen Größen)
d) für Frauen in allen Größen)
c)  für Knaben und Mädchen ( Größe Nr.

36 — 39 ),
d) für Kinder ( Größe Nr . 27 — 35)
e) für Kinder ( Größe Nr . 26 und kleiner)

Hierzu gehört auch Schuhwerk aus Lackleder
mit schwarzen oder farbigen Leder - oder Stoff¬
einsätzen.

Warengattung V : Reflstiefel aller Art.
Warengattung VI : Tanzschuhe , Gesellschafts¬

schuhe, Luxushausschuhe und Luxuspantoffeln

. . s- —

Mündlichen Berichten nacherzählt.
Von W . Kabel.

» . Nachdruck verböte » .
batlc  ® flr&oIi die Kiste wieder

^erjchloffm . Etgentlich wars unheimlich , wie gut
r k8tril, ‘ M  Patentfchlöffern umzugehen ver-
stand , aber daran dachte jetzt keiner.
'rfftS 9 ^° b bie ^onen in die innere
3 « £ 1ei?” blauen Jacke. Auf seinen

'dicht *um" ,chn̂ " ^ b' e £ fWe en9em Hrti:

t  Musternd redete er einige Minuten aus sie ein.
Me „ :bbann" sp̂ n sie ihm die Worte nach,
f e " , 'hnen vorgejprochen hatte.

,,Wrr wollen alle« tun um unsere Tvreibeit

'ü '.r .vs «®"' 1!"!"
/st £ r d 20

Zoghasten stärken und sicher?! machen^ bl£
I bann ging man ans Werk
l  Wahrend einer der Leut? i«
halben Treppe Wache hielt u„ ^
rechtzeitig warnen zu könn n St ^ ^ rten

fer geschickteste mit seinem f aS  f

zu Leibe , die es in dem Nahmen sesthielten.
Das vergitterte Fruster , durch das sich zur Rot
ein Alaun hinvuech zwängen konnte, führte durch
die Hintere Wand des Log' « in die Segelkam-
mer, und aus dieser wieder konnte man durch
eine mit einem Deckel verschlossene Lucke in den
Laderaum des Dreimasters gelangen.

Die Schrauben saßen doch fester, als Mar-
Holz gedacht halte . Er fluchte leise und schwitz
te. Dann ei» Knicks das Messer war abgebro¬
chen.

„Her mit 'n andern Knies ", kn-urrte der Ber-
liner . Klaus Groth , lder alte Heringsfischer,
reichte ihm das seine . Das hielt.

Schraube auf Schraube wurde vorsichtig her¬
ausgezogen . Gerade als Marholz sich über die
letzte hermachte , pfiff die Wache leise und schlüpf¬
te die Stufen hinab-

„Der Leutnant -" hauchte der Mann , blaß vor
Erregung.

Wirklich erschien der Eugländer wenige Se¬
kunden später aus der Treppe , die schußiertige
Mehrladepistole in der Hand . Er wollte nur
sehen was die Deutschen trieben.

Das Bild des Friedens , das sich seinen Blik
ken darbot , beruhigte ihn schnell. Einige Leute
spielten Karten , Peier Gamm hielt eine Hand¬
harmonika im Arm , und die übrigen lagen und
sahen harmlos herum , darunter auch der Ber¬
liner , der sich jetzt , ohne den Engländer irgend¬
wie zu beachten, von seinen Nachbar ein Streich¬
holz für seine Pfeife geben ließ.

Daß dieses friedliche Bild sozusagen „künst¬
lich gestellt " war . um gegen Ueberraschungen

gefeit zu sein, ahnte der Offizier nicht, dir
nach kurzer Musterung seiner Gefangenen sich
wieder davon machte.

Nun war auch die letzte Schraube heraus.
Und jetzt begann der gefährlichere Teil der

Unternehmens.
Fritz Marholz mußte auch hierbei als der

schlankste und gewitzteste der kleinen Schar seine
Haut zum Markte tragen . Und er tat e« mehr
als gern.

Mit Hilfe von zwei seiner Kameraden zwängte
er sich buich den Luflschacht und landete glück¬
lich drüben in der stockdunklen Segelkammer.

Hier fand er sich auch im Finstern zurecht.
Nachdem er die Reseroesegel , die die in den

Laderaum führende Lucke halb bedeckten etwas
beiseite geschafft hatte , hob er den Luckendeckel
soweit empor , daß er nur eben hindurchschlüpsen
konnte. Hinter sich ließ er ihn , wieder zufallen.
So konnte niemand , der vielleicht die Segelkam-
mer betrat , merken, daß sich jemand in den Raum
hinabgeschlichen hatte.

In pechschwarzer Finsternis lastete der Berli¬
ner sich nun weiter vor . Hcer unten war die
Luft von den Gerüchen der Felle mit geradezu
pestilenzialischkM Gestank on,efüllt.

Langsam rutschte er über die Fellbündel hin¬
weg.

Daß hin und wieder eine Ratte guickend da¬
vonstob, wenn seine Hand sie berührte , genierte
den Berliner nicht.

So arbeitete er sich bis nach der Mitte de«
Schiffes hi», wo die Bretterstapel lagen . Und
hier fand er auch an der rechten Bordwand die



a) für Männer in allen Größen)
b) für Frauen in allen Größen)
c) für Knaben und Mädchen (Größe Nr.

_ 39 ^
d) für Kinder (Größe Nr . 27 — 35)
e) für Kinder (Größe Nr - 28 und kleiner)

Hierzu gehören im wesentlichen Tanzschuhe u.
Gesellschaftsschuhe aus Leder und Stoffen aller
Art mit leichter gewendeter Sohl « und Holzab¬
sätzen, ferner Hausschuhe oder Panteffeln mit Ab¬
sätzen >,n mehr al« 3 Zentimeter Höhe aus Sei¬
de, Atta «, Brokat -, Sammet , Lackleder (nicht Lack-
tuch) »der Wildleder (Sämischleder ) .

» «rengattung VII : Sandalen aller Art.
a) für Männer in allen Größen,
b) für Frauen in allen Größen,

. c) für Knaben und Mädchen (.Größe Nr.
36 — 39 ),

d) für Kinder (Größe Nr . 27 — 35)
e) für Kinder (Größe Nr . 26 und kleiner)

Aaren - attun « VIII : Hausschuhe und Pantos-
sein aller Art , soweit nicht unter Warengattung
VI bereit « genannt,

a) für Männer in allen Größen,
b) für Frauen in allen Größen,
e) für Knaben und Mädchen. (Größe Nr.

36 — 39 ),
d) für Kinder (Größe Nr . 27 — 35)
e) für Kinder (Größe Nr . 26 unb kleiner)

Waren,attunz IX : Straßen - und Sportschuhe
au» Otoffen aller Art,

a) für Männer in allen Größen,
b) für Frauen in allen Größen,
o) für Knaben und Mädchen (Größe Nr.

38 - 3»),
d) für Kinder (Größe Nr . 27 — 35),
e) für Kinder (Größe Nr . 26 und kleiner

§ 3. Don der Meldepflicht ausgenommen sind:
1. Gchuhwaren , die sich im Eigentum der deut¬

schen Militär - oder Marinebehörden befinden
»der Über die Lieferung «- over Herstellungsver-
träg » mit einer deutschen Militär - oder Ma»
rinebehörde bestehen,

» . die im Gebrauch befindlichen Schuhwaren,
f . Schuhwaren , die sich in den Haushal '.ungen

befinden und deren gewerbsmäßige Verwertung
nicht in Aussicht genommen ist,

4 . Erstlin, «schuhe «hne Absatzfleckb s zur Größe 22
(1b Zentimeter ) einschließlißlich,

«. Gummischuhe.
§ 4 . Zur Meldung verpflichtet sind alle na¬

türlichen und juristischen Personen , alle wirtschast-
chen Betriebe , alle öffentlich-rechtlichen Körper
schäften und Verbände , die Eigentum oder Ge-
»ahrsam an meldepflichtigen Gegenständen haben
«der bei denen sich solche unter Zollausficht befin¬
den^ Die nach Beginn der 12 . März 1917 ein-
treffenden, aber vor diesem Tage abgesandten Vor¬
räte sind von dam Empfänger sofort nach Ein«
gang der Ware zu melden.

Vorräte , die sich mit Beginn de« 1» . März
1917 nicht im Gewahrsam der Eigentümers be-
rnden , sind sowohl von dem Eigentümer als auch
,on demjenigen zu melden , der sie zu dieser Zeit
m Gewahrsam hat.

Neben demjenigen , der die Ware in Gewahr-
am hat , ist auch derjenige zur Meldung verpflich¬

tet , der sie einem Lagerhalter oder Spediteur zur
zur Verfügung eines Dritten übergeben hat.

Ist der Eigentümer ein Reichsausländer , so ist
außer dein Namen und Wohnort desselben auch
seine Staatsangehörigkeit anzugeben.

Spediteure und Lagerhalter , welche wissen oder
den Umständen nach annehmen müffen, daß sie
meldepflichtige Gegenstände in Gewahrsam haben,
sind verpflichtet , die zur Vornahme der Erhebung
erforderlichen Auskünfte bei den den Absendern
oder Empfängern dieser Gegenstände oder bei ih¬
ren Auftraggebern einzuholen . Wird die Aus¬
kunft nicht erteilt , oder erscheint sie dem Spedi¬
teur oder Lagerhalter nicht glaubhaft , so ist der¬
selbe verpflichtet , dies der Reichsbekleidungsstelle
anzuzeig«n.

§ 6 . Die Meldungen dürfen nur aus den hier,
für vorgeschriebenen amtlichen Meldekarten er¬
stattet werden.

Meldepflichtige , welche Eigentümer der zu mel¬
denden Gegenstände sind, haben die Meldekarten
la und Ha , alle sonstigen Personen die Melde¬
karten Ib und Ilb zu benutzen.

Die Meldekarten muffen spätestens am 17 . März
1917 bei den Amtrstellen eingereicht sein, die von
den Landeszentralbehörden oder den von ihnen
bezeichneten Behörden mit der Einsammlung be¬
auftragt find.

Mitteilungen irgendwelcher Art dürfen aus den
Meldekarten nicht vermerkt werden.

Die ReichrbekleidungSstelle behält sich vor , Mu¬
ster der angemeldelen Waren einzufordl .rn.

§ 6 . Die Landeszentralbehöroen oder die von
ihnensbezeichneten Behörden werden über die Aus¬
führung der Bestandsaufnahme weitere Ausfuh-
rungSbestimmungen erlafien.

§ 7. Wer den Vorschriften des § 1 Abs. 1
und 2 , der § § 2 , 4, 5 oder den nach § 6 er-
lafienen Ausführungsbestimmungen zuwiderhandelt
wird nach § 20 , Nr . 1 der Bundesratsverord¬
nung über die Regelung des Verkehrs mit Web-
Wirk -, Strick - und Schuhwaren vom IO . Juni,
23 Dezember 1916 mit Gefängnis bis zu sechs
Monaten oder mit Gefängnis bis zu fünfzehntau¬
send Mark bestraft.

Berlin , den 28 . Februar 1917.
Reichs !»ekleidnngsftclle.

Geheimer Rat Dk. Beutler,
Reichskommiffar für bürgerliche Bekleidung.

Wird »eröffentlicht.
Hadamar , den 9 . Februar 1917.

Der Bürgermeister:
Dr . Decher.

Anordnung W

des Kreises Limburg über die Bewirtschaft »̂ ^ er
von Milch und den Verkehr mit Milch. • öett

Aus Gruin der Bekannimachung des Krieg, Wir!
ernähningsamtes über die Bewirlschaftung v^ zirk«
Milch und den Verkehr mit Milch vom 3. i)ki- Kren
>er 191 (5 und der Anordnung der Reichs^ über
ür Speisefette vom 4 . Oktober 1916 zur A»,!in fr
ührung der genannten Bekanntmachung „tz bestii
ür den Kreis Limburg folgendes bestimmt : D Auft

§ 1. snach
Jeder Gemeinde wird die Regelung der $, ^et

wirtschastung von Milch und des Verkehrs mj ^
Milch , insbesondere die Versorgung der Bo! 15
mUchoersorgungsberechtigten , für ihren Bezr A
übertragen , soweit nicht die nachstehenden , ji die !
alle Gemeinden des Kreises geltenden Bestii El
mnngen diese Regelung treffen . ande

8 2. Pers
Der tägliche Bedarf der Vollinilchversorgunz

berechtigten wird berechnet mit : » D
a) s/4 Liter bei Kinder im 1. und 2. Lebe». trage

jayre , soweit sie nicht gestillt werde »; Sam
b) l/8 Liter bei stillenden Frauen sür jede habe

Säugling ; Kreu
c) il Liter bei Kindern im 3. und 4 . Lete» zuwe

jahre ; ■ D
d) % Liter bei schwangeren Frauen in d° cher

letzten drei Monaten vor der Entbindung ; KWfl
e) */« Liter bei Kindern im 8 . und 9 . Lebent ben

jayre ; flchli'
f ) durchschnittlich >/4 Liter bei Kranken.
Bollmilchversorgungsberechtigte haben Ansprsi S

auf Zuteilung von Vollmilch nur insoweit ä derer
sie vorhanden ist. mein

§ 3. Verki
Zu dm Vollmilchoersorgungsberechtigten zäljwie i

len nicht die Ziegenhalter forooit sie Milch uAuSu
ihrem Wirtschaftsbetriebe selbst erzeugen . — Dande
Milchergiebigkeit wird gegebenfalls durch die «o>von
Kceisansschuß bestimmten Stellen festgestellt 2» Ki
Ziegenhalter sind verpflichtet , den zu diesem Zn»ein er
ke ergehenden Anordnungen Folge zu leisten , che u

§ 4 . Rotw
Der tägliche Verbrauch der Telbstversok ^ vllo

ger , d. h . der Kuhhalter nebst ihren HaushalMguo
angehörigen , an Vollmilch darf bis auf weiterer 3
und , soweit ihnen nicht nach § 2 ein höhertlst̂ rfr
Anspruch zusteht, Liter sür den Kopf vi  °
Tag nicht übersteigen . Kfl*

§ 5. besch,
Die Halter von Kühen sind berechtigt , öo£ re’

der in ihrer Wirtschaft erzeugten Milch den g>
setzlichen Milchbedarf sür sich und ihre HauE Di
Haltsangehörigen (8 4 dieser Anordnung ) mlkechti
wenn sie Butter in ihrer Wirtschaft erzeugender
die ihrem gesetzlichen Butterbedarf ( 120 Gran »ö«sti°
sür die Person und Woche entsprechende Mil» uleg
menge für sich zurückmbehalten und für den ei D,
genen Gebrauch zu verwenden . Dabei ist eiiSfi U
Menge von 15 Liter Milch gleich ein
Butter zu rechnen.

, «eignete Stelle . An dem Glucksen und Rau¬
schen der vorüberstreichenden Wellen merkte er.
baß biese Stelle tief unter dem Wafferspiegel
I,, . Im Nu hatte er das mitgebrachte Messer
in die Außenwand gestoßen . Daran befestigte
er mit einem Stück Schnur die drei Tynamit-
patroncn.

«ll da« tat er im Dunkel , sich nur ouf das
Tostgefühl seiner Finger verlosiend.

Nun rieb er ein Streichholz an und beschau¬
te sein Werk . Er konnte zufrieden sein.

Ein zweite« Hölzchen stammte auf , Den
Rest de« ersten barg er vorsichtig in der Tasche
Die Zünder der drei Dynamitpatronen glimm¬
ten. Und eilig trat Fritz Marholz den Rück¬
weg an

Sohlbehalten langte er wieder bei seinen
Gefährten an.

Hastig wurde da« Fenster eingeschränkt , wo
bei der Steuermann diesmal half.

Gerade als Bräntig die letzte Schraube ein¬
zig, erschütterte ein dumpfer Krach da« Fahr¬
zeug — ein Krach, dem sofort wilder Geschrei
und laute « Gerenne an Deck folgten.

Dann stürmte ln Sminont mb zwei Mari-
nesoldaten die Treppe hinab.

Argwöhnisch schaute der Offizier sich um.
Aber seinen Blicken bot sich dasselbe friedli¬

che Bild wie vorhin dar.
Und ziemlich töricht fragte er jetzt, indem er

sich an Bräntig wandt «:
„Wat war da» »ben ? Haben Hie gehört?
Per Steuermann nickte nur.

„Vielleicht sind wir auf eine treibende Mie¬
ne gerannt ", meinte er,!sehr geschickt den Aengst-
lichen spielend.

Der Offizier verschwand wieder mit seinen
Leuten.

Und stumm wies jetzt Bräntig auf den weiß
gescheuerten Fußboden der Mannschaftslogis,
der bereits bedenklich schief nach Steuerbord lag.

„Wir haben schon Schlagseite . Die Explo¬
sion hat wirklich das gewünschte Leck gerissen",
sagte er.

So war es auch.
Als Kapitän Sörensen und der englische Leut¬

nant den Laderaum betraten , honen sie deut¬
lich das Eindringen der rauschenden Wafsermas-
sen. Und . es mußte ein gewaltiges Leck sein,
durch das die See nun gierig hereinströmte.

„Ohne Zweifel , eine Mine ", meinte der
Offizier.

Sörensen war derselben Ansicht.
Einige Minuten später , denn de, Dreima¬

ster sank zusehend« , wurden die Rettungsboote
zu Wasser gelaffen . Der Leutnant rief die
Deutschen gleichzeitig an Deck, wo sie von den
Marinesoldaten scharf bewacht wurden.

Der kleinen Schar pochten die Herzen in
wilder Erwartung . Jetzt kam ja alles daraus
an , daß Steuermann Bräntig mit seinen Mut¬
maßungen hinsichtlich der Verteilung der Leute
auf die Boote recht behielt.

Bange Minuten kamen.
Der „ Kuug Christian " sank tiefer und tiefer.
Und dann »erteilte der englische Offizier die

Mannschaften wirklich so, wie Bräntig die« a!̂ an
d as einzig Richtige unter diesen Berhältnisit ^ lV
erwarte ! hatte.

Die beiden größten Boote sollten die GesaE . *
genen und Engländer ausnehmen , während
dritte dem Rest der Besatzung zugewiesen wu»E ^ '

Bei denr Hin und Her , das die EinschiffüE ^ ,,-
der Leute notwendig mit sich brachte , konnte f  j ),
nicht ausbleiben , daß die Mannesoldaten ^ bger
die ihrer Obhut anvertrauten Deutschen niH,y ;
genügend acht zu geben imstande waren . ii ur

Die folgenden Ereignisse spielten sich «1% ^
wenigstens soweit die Kriegsgefangenen b<>wnub
tätig waren , derart progranimäßig und mit i^ and
cher Schnelligkeit ab, daß die Unbeteiligten dMatr
der Rest der Bemannung des Dreimaster «, g>"
nicht Zeit fanden , sich einzumischen . Und ^ess—
sie hierzu überhaupt Lust verspürt hätten , was
noch sehr fragsich.

Jedenfalls stieß plötzlich, als eben die Hälfst U
der Deutschen in die beiden Boote geklet̂ ^ ^
war , der noch an Bord des „ Kung Christia^
befindliche Steuermann Bräntig , einen gellt«
Pfiff , das vereinbarte Signal zum Ueberft'
auf die Engländer , au « und stürzte sich glem
zeitig mit panlherartigem Sprung auf den Off
zier , der, die Pistole in der Hand ein
Schrille seitwärts an der Reeling stand.

Ehe noch einer der Engländer von seist
Schußwaffe Gebrauch machen konnte , histä-
an jedem zwei der deuhchen Seeleute undr>
ihn nieder . Auch in den beiden Booten sp's
sich die gleiche Scene ab . Und nur einem



Die Halter von Kühen sind verpflichtet , den
t über den vorstehenden Eigenbedarf sich ergeben-
k den Ueberschuß ans der Milcherzeugung ihrer
| Wirtschaft auf da « mit Genehmigung der Be-
!zirksverteilungSstelle ergehende Verlangen des
ß Kreisausschusses dem Kreise Limburg käuflich zu
tz überlasten und an die vom Kreisausschufse oder
Hin besten Aufträge von den Gemeindebehörden
lt! bestimmten Sammelstellen oder Personen oder
. Aufkäufer zu liefern . Die Lieferung hat je

»nach der Bestimmung des Kreisausschusses bezm.
I der Gemeindebehörde als Milch oder in Butter
? zu erfolgen . Dabei ist ein Pfund Butter gleich
i 15 Liter Milch zu rechnen.
t  Auch kann die Entrahmung der Milch sowie

tz die Lieferung des Rahmes angeordnet werden,
i Ein Ankauf von Vollmilch und Sahne durch

andere als die im Absatz 2 genannten Stellen,
Personen und Aufkäufer ist verboten.

M 8 6.
Die vom KreisauSschu .se oder in dessen Auf-

tt trage von der Gemeindebehörde bestimmten
Eammelstellen oder Personen oder Aufkäufer

>, haben sich durch eine vom Vorsitzenden des
Kreisausschuffes ausgestellte Bescheinigung aus-

, zuweisen.
- Die Sammelstellen und Aufkäufer haben Bü¬

re cher zu führen , aus denen ihr gesamter Ge-
j; schäftsbetrieb festgcstellt werden kann . Sie ha-
^ den den Anordnungen des Kreisausfchuffes hin¬

sichtlich des GefchäftbetriebeS Folge zu leisten
8 7-

ii! Vollmilch und Sahne darf an Versorgungs-
rl berechtigte nur aus Grund einer von der Ge¬

meindebehörde auSgestellle », auf den Namen des
Verkäufers und des Versorgungsberechligten so-

il/wie aus die Höhe der Milchmenge lautenden
, AuSweiskacte (Milchkaite ) abegeben meiden . Jede

N andere entgellliche oder unentgeliliche Abgabe
Igivon Milch oder Sahne ist verboten.
D Kranken ist die Vollmilchkarte nur auf Grund
«-einer ärztlichen Bescheinrging auszustellen , wel¬

che unter Angabe der Krankheit die dringende
Notwendigkeit , die Menge und die Dauer der

,kVollmilchabgabe begründen muß . Die Beschei-
jMgungen dürfen nur für bestimm !e Zeit und in
„ «der Regel für höchstens 2 Monate ausgestellt
.„ werden.
üi  Schwangeren Frauen ist die Vollmilchkarte

auszustellen , wenn der Arzt oder die Hebamme
bescheinigt , daß Schwangerschaft in den letzten

schrei Monaten vorliegen.
g« § 8.

Die Ausweiskarte ist von dem Versorgungs
aMchtigten aufzubewahren und dem Kreisaussch
stpder der Ortspolizeibehörde oder den von die'
mpeslimmten Stellen auf Verlangen jederzeit m
Wulegen.

ei- Ter der Answeiskarte anhängende Abschi
ejAN seitens des Bersorgungsberechtigten an t
^Mrlchverkäufer abzugeben . Letzlerer hat t

aufzubewahren und dem Kreisaussch

g-Marineso -daten gelang es , mit dem Kolben se
sieMngrerser zunächst abzuwehren und in den St,

M denachbailen Rettungsbootes zu ftüchten . S
alI >or er fern Gewehr in Anschlag bringe, , konn
^ras chn bereits ein wuchtiger H,eb mit dem l<
rE " Ruder , der ihn bewußtlos hinstreckle . Pe
ui>h!? -T W? r , öer  blitzschnell auch die
, £t \nb  wehrlos gemacht hatte.
'di tn  Marinesoldaten , denen man alle Was

wurden nun geftstelt und
^ 60  c!1 än, '1^ eM  den Rudersitzen versta

nî Leutnant entging dieser duich die U
*e " ^wendig gewordenen Behandlung n

Mrde auf sein Versprechen hin , keinen Wid

Fortsetzung iaI .il.

l(, Briefkasten.
f -in
lfj Tinte>1 »d.d.» d.

Drucker « von I.  W Höxter.

Bezugsscheine
Mt » haben in der Expediten dieses Blatt . «

oder der Ortspolizeibehörde oder den von diesen
bestimmten Stellen auf Verlangen jederzeit vor-
zuzeigen.

8 s-
Sollten in dem Haushalte des Versorgungsbe-

rechtigten Veränderüngen Tod , Verzug , lieber-
schreitung ver Altersgrenze usiv . eintreten , die
den Bezug von Vollmilch in der ursprünglichen
Menge § 2 der Anordnung nicht mehr rechtferti¬
gen , so hat der Versorgungsberechtigte innerhalb
3 Tagen nach Eintritt der Veränderungen der
OrtSpolizeibehöcde unter Vorlage der Äusweis-
karte und de « Abschnittes Anzeige zu erstatten.

Die Ortspolizeibehörde hat die Ausweiskarte
entsprechend zu berichten und gegebenenfalls mit
dem Abschnitt an den Bersorgungsberechtigten
zurückzugeben.

8 io.
Die Milchverkäufer sind verpflichtet über d ê

ausgegebenen Milchmengei , genau Buch zu süh -
re », nach dem vom KreiSrusschuß vorgeschriebe¬
nen Formular . Die abgegebene, , Milchmengen
sind als Dezimalzablen einzutragen , z. B I »/.
Liter - 1,75 ) . Auch die erste Seite über den
Viehbestand , die Milcherzeugung usw . muß genau
dem Vordrucke entsprechend ausgefüllt werden.
7 Die zu führenden Bücher sind dem K^cisans-

schnß oder der Ortspolizeibehörde oder den von
diesen bestimmten Stellen auf Verlangen jeder¬
zeit zur Prüfung vorzulegen.

8 11-
Die Milchverkäufer sind verpflichtet , etwaige

Berän erungeu in ihrem Viehbestände Zugang
an Milchkühen , Kälber usw . innerhalb 3 Tagen
ver zuständigen Ortspolizeibehörde anzuzeigen-

8 12.
Die Gemeinden haben den in ihrer Gemein-

ve vorhandenen Ueberschuß an Vollmilch , der
»ach Befriedigung des eigenen Gemeindebedacfs
gemäß 8 2 und 4 verbleibt , nach näherer Be
stimmung des Kreisausschuffes , als Milch abzu-
qeben oder zu verbuttern . Die Abgabe der
Milch over der Butter hat an die vom Kreis
Ausschuß bestimmten Sammetstellen oder Perso¬
nen zu ersolgen . Der Gemeinde bleibt gegebe¬
nenfalls überlaffen , ob sie den Milch -Ueberschuß
stlbsi verbuttern oder du ch d,n Erzeuger verbut«
tein lassen will.

Der Vorsitzende des Kreisausschuffes kann
Milcherzeugern die Lieferung von Milch , auch
von Magermilch , an bestimmten Gemeinden oder
Personen , und Gemeinden die Lieferung von
Milch , auch von Magermilch , an bestimmte an¬
dere Gemeinden oder an bestimmte Personen
vorschreiben.

8 15-
Die Ausfuhr von Milch au « dem Kreise Lim¬

burg ist verboten ; Ausnahmen sind nur aus
Grund schriftlicher jederzeit wiedecruflicher Er¬
laubnis des Vorsitzenden de« Krei »-Au «schuffer
zuläffig . Auf bereits seit 1, August 1916 be¬
stehende MilchlieferungSoorträge zur Lieferung

von Milch nach außerhalb des Kreiset findet
das Ausfuhrverbot keine Anwendung

8 14.
ES ist verboten:

1. Vollmilch und Sahne in gewerblichen Be¬
trieben zu verwenden;

2 . Milch jeder Art bei der Brotbercitung und
zur gewerbsmäßigen Herstellung von Scho¬
koladen und Süßigkeiten zu verwenden;

3 . Sahne in Konditoreien , Bäckereien , Gast-
Schank und Spsisewirtschaften , sowie in
Erfrischungsräumen zu verabfolgen.

4 . Sahne in den Verkehr zu bringen , außer
zur Herstellung von Butter in gewerbli¬
chen Betrieben und außer zur Abgabe an
Kranke und Krankenanstalten auf Grund
amtlicher Bescheinigung;

5 . geschlagene Sahne Schlagsahne oder Tah-
nenpulver herzustellen;

6 . Milch bei Zubereitung von Farben zu ver¬
wenden.

7 . Milch zur Herstellung von Kasein für tech¬
nische Zwecke zu verwenden;

8 . Vollmilch an Schweine verfüttern;
9 . Mehr als 5 Liter Vollmilch an Kälber

bis zum Alter von 5 Woche, , täglich zu
verfüttern . Die Verfütterung von Voll¬
milch an Kälber ist verboten.

8 15.

Die Besitzer von Milchkühen sind verpflichtet,
ihre Kühe durch den örtlichen Wirtschaftsaus¬
schuß oder die sonst vom Kreisausschusse dazu
bestimmten Stellen oder Personen Prüfungen
auf ihre Milchergiebigkeit unterziehen zu lasten
und den zu diesem Zweck ergehenden Anord-
>nngen des Kreis - oder Wirtschaftsausschusses bez.
der betreffenden Stellen oder Personen Frlge zu
leisten.

8 16.

Wer vorstchenden Bestimmungen zuwiderhan'
delt wir ) auf Grund der Bekanntmachung de»
KriegSernährungSamt « vom 3 . Oktober 1916
mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Gelb-
trate bis zu zehntausend Mark oder mit einer
dieser Strafen bestraft . Neben der Straje kann
Einziehung der Erzeuginsse erkannt werden , auf
die sich die strafbare Handlung bezieht , ohne
Unterschied , ob sie vem Täter gehören oder nicht.

8 17 .
Diese Anordnung tritt mit dem 4 . März in Kraft

Limburg , den 28 . Februar 1917.

Namens des Kreisausschuffes des Kreises Limburg.
Der Vorsitzende.

Wird veröffentlicht.

Hadamar , den 38 . Februar 1917.

Der Bürgermeister:
Dr . Decher.

mm?
Kokalrs.

* Hadamar , 3. März. Auf den seiten«
des hiesigen Bürgermeisteramtes bekannt gegebe¬
nen Verkauf von „ mehlhaltigen RahrnngSmittel
etc . " machen wir die Hausfrauen ganz besonder«
aufmerksam . ( Siehe Inserat .)

* Maxain , Westerwald 1, März. 25 Iah-
re sind es heute , die unser hochverehrter Geist
sicher , Herr Pfarrer Braubach,  segensreich in
unserer Gemeinde verbrachte . Wegen des Krie¬
ges und der ernsten Zeit wünschte unser Seel¬
sorger , daß von einer Feier ganz abgesehen wer¬
de; aber dieGemeinde ließ es sich doch nicht nehme »,
ihre herzlichsten Wünsche und Geschenke in Dank¬
barkeit darzubringen . Schon in der Frühe er¬
schienen Vertreter der verschiedenen Schulklaffen
mit Blumen und trugen ihre Gedichte vor . Die
Frauen kamen und dankten sür alle Liebe , die
ihr Seelsorger ihren Männern und Söhnen im
Felde und ihnen selbst zu teil werden ließ . Der
Kirchenvorstand aus beiden Kirchspielen , Vertre¬
ter aller Stände erschienen bei dem Jubilar der
auch von nah und fern brieflich erfuhr , wie man
ihn ehrte . Möge es dem hochwürdigen Herrn
vergönnt fei » , mit Gottes Hilfe noch lange hier
segensreich zu wirken.

* Montabaur , 27. Febr. Inder gestri¬
gen Sitzug des Vorschubverein « wurde die Um¬
wandlung de« Vorschußverein « in eine Volkr-
bank  mit beschränkter Haftpflicht beschlossen. ' Es
rst beabsichtigt , den Geschäslsavteil eines Mil
gliede « von 300 aus 500 Mark zu erhitzen unv
die Hajtsunime auf 1000 Mark festzusetzen.

* Frankfurt , 3 . März . Der Bischof vo»
Limburg spendet am Sonntag im Dome den
Pfarreien Frankfurt « die Firmung . Der Bischof
trifft Samstags abend 8 lL Uhr hier ein und wird
am Krenzgang des Dome « von den Abordnungen
der katholischen Vereine mit ihren Fahnen em¬
pfangen . Die Firmung findet um 8 Uhr , 10 */,
und 2 V, Uhr am Sonntag statt . Bei der Bischofs¬
messe vorm . 7 */, Uhr singt der Domchor.

* Griesheim , 28 . Febr In den beiden
letzten Nächten wurden hier zahlreiche Einbruch¬
diebstähle verübt , bei denen es den Dieben aus¬
nahmslos nur auf die Erlangung von Lebens¬
mittel abgesehen war . De  Beute fiel überall
recht ergiebig aus.

Katholische Kirche.
Sonntag , den 4 . März 1917.

Frühmeffe 7 Uhr , Hospitalkirche 7 Uhr , Non¬
ne ,Kirche 8 Uhr , Gymnasialgottesdienst 8 Uhr.
Hochamt 10 Uhr.

Nachmittags 2 Uhr Andacht.
Evangelische Kirche.

Reminiscere . 4 . 3 . 1917.
10 Uhr Gottesdienst in Hadamar.
2 Uhr Kindergottesdienst in Hadamar.
Nach dem Vormittagsgottesdienst Sitzung de«

Kirchenvorstandes . -
Donnerstag 8 . März abend « 8 Uhr Passion«

gotteSdienst. _
VE " Meldekarten  für die Bestandsaufnahme
der Sch uh waren  sind beim Kgl Landraltamt
in Limburg erhältlich.



Verkauf Nährmittel.
In der kommenden Woche gelangen in sämtlichen hiesigen Lebens¬

mittel, eschäften «raupen , Haferflsckett und Teigware « zur Aus¬
gabe Die Haushaltungsvorstände ersuche ich daher, sich spätesten« biS
Dienst-, Abend in einem der Geschäfte für den Bezug der angegebenen
Nährmittel anzumelden. Ich bitte mir aber aus, daß diê Jeschäfte um
solche Personen aus die später nach hier einzureichenden Listen setzen, die
sich tatsächlich bei ihnen im Geschäft augemeldet haben. Kommt er wieder
vor, baß Geschäfte, wie e« da« letzte Mal geschehen ist, Leute auf ihre Lr-
fielt bnngen, die sich überhaupt nicht bei ihnen zum Lebensmittelbezug ge¬
meldet haben, so werden diese Geschäfte vom Bezug durch die Stadt aus.
geschlossen werden. Da«gleiche wird auch der Fall sein, wenn, wie e« lei¬
der »orgekommen ist, Geschäfte sich noch nochmal« unterstehen sollten, Fa¬
milien, die bei ihnen nicht auf der „sogenannten" Kundenliste für bestimmte
Lebentmittel gestanden haben. ,um Bezug von anderen Waren ausschlietzen.
Wo Leben«mittel öffentlich zu kaufen sind, müssen sie an jedermann abge-
geben werden, einerlei ob Kunde oder nicht Kunde. Die Listen mit den
Namen der Hau«haltung«vvrslände» und der Zahl ihrer Familienangehö¬
rigen haben die Geschäfte am Mittwoch Vormittag auf dem Rathaus
abgugeben und es wird alsdann unter ihrer Zugrundelegung die entspie-
chende«Larenverteilung an die Geschäfte erfolgen.

Von Freitag ab können die Waren von den Familien in den Ge¬
schäften, bei denen sie sich haben «»tragen lassen, abgehvlt werden.

Die abzugebenden Mengen betragen auf den Kops der Bevölkerung an
Toigwara « 2V gr., Haforstockeu ISO gr ., Graupen 22 « gr.

E« kosten Teiz-AutzugSn-are da«Pfd. 72 Pfg., Wafferware 51 Pfg.;
Graupen ha« Pfd. 30 Pfg. uud Haferflocken das Pfd. 44 Pfg.

Weiter ist zu haben für kleine Kinder in den Geschäften
Uchweitzer , Drogerie nvd Konsum , Dr . Klopfers Kinder-
nnhrung . Ss kosten davon kleine Dosen 125 gr. Inhalt 75 Pfg.,
große Dosen 250 gr. Inhalt 1,50 Mk.

Ferner ist in den Geschäften Schweitzer , Louis Giebcrt und
Knopp , Mnrwelade zu haben und zwar das Pfd, 1,20 Mk.

Hadamar 3. März 1917.
Der Bürgermeister : D r . Decher.

Am 1. 3. 1917 ist eine Bekanntmachung betreffend..Beschlagnah¬
me, Bestandserhebung und Enteignung sowie freiwillig» Ablieferung von
GloSen au« Bronze" erlaffen worden. ^ „ .

Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amtsblättern und
durch Anschlag veröffentlicht worden.

Stellv . Generalkommando 18 . Armeekorps.
Am 1*. 3. 1817 ist eine Bekanntmachung betreffend„Beschlagnah¬

me, Bestandserhebung und Enteignung von fertigen, gebrauchten und uu
gebrauchten Gegenständen aus Alluminium" erlassen worden.

Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amtsblättern und durch
Anschlag veröffentlicht worden.

Stellv . Generalkommando 18 . Armeekorps.

Kräuter - Speiseöl - Präparat
genannt

Providial -Kst chen meiste
Jede kluge Hausfrau verwendet nur noch zum Biaten
und Backen von Kartoffeln, Fleisch, Fisch, Pfannkuchen
und dergl. sowie zum Anrichten von Suppen und Ge¬
müsen aller Art,' zur Zubereitung von Saucen, zum
geschmeidig machen von Salaten usw. mein, aus den

edelsten ölhaltigen Kräutern hergestellten

«» Pmidial-KWiMkiktt«»
welches zum Preise von Mk. 2 .4 « pro Liter dauernd
bei mir zu haben ist. Versandt in Postkolli von4 Liter
ab, exkl. Glas, Porto und Verpackung»ach allen Rich¬
tungen. Wiederverkäuser verlangen Extra-Offerte.

Fritz Kurbaum. Mieder-Ingelheim a. Kh
Neuheiten -Vertrieb.

NB. Prospekt über die Verwendung des Providial-Küchenmeisters
jeder Sendung bei.

Am 1. 3. 1917 ist eine Nachtragsbekanntmachungzu der Bekannt¬
machung Nr. W. II . 1800/2. 16, St.  3t A. betreffend„Höchstpreise für
Biumvollspinnstoffe und Baumwollgespinste" erlaffen worden.

Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amtsblättern und
durt Anschlag veröffentlicht worden.

Stellv . Generalkommando 18 . Armeekorps.
Am 1. 3. 1917 ist eine Nachtragsbekanntmachung Nr. W.M. 1111/2

IS ft R. A. zu der Bekanntmachung Nr. W. M. 57/4 16. K R. A.
„m 31 5 1916 betreffend Bestandserhebung von tierischen und pflanz¬
lichen Spinnstoffen(Wolle, Baumwolle, Flachs, Ramie, Hanf, Jute,
Aetde) und daraus hergestellten Garnen und Seilfäden" erlassen worden.

Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amtsblättern und
durch Anschlag veröffentlicht worden.

Stellv . Generalkommando 18 . Armeekorps.
Am 1. 3. 1917 ist eine Bekanntmachnug Nr. 330011. 17. Z. K

lila betreffend, « estandserhebnngund Beschlagnahme von Korkholz. Kork-
«dfällen und den daraus hergestellten Halb- und Fertigfabrikaten" erlas¬
sen worden.

Der Wortlaut der Bekanntmachung ist rn den Amtsblättern uud
durch Anschlag veröffentlicht worden.

Stellv . Generalkommando 18 . Armeekorps.

liliii!
TrSlUJrbl 'i ^iCj in jedem Format.

DaflksaguHgskariei),
Trailerbilder,

liafot in bester Ausübung , in kiiiftester Fri*1 ur<
j « a «r Zelt die

DruckereiJ. W. Hüller, Hadamar.

Die Hilfe
für kriegsgefangene Deutsche.
Abt. 7 des Kreiskomitees vom Roten Kreuz zu Wiesbaden wüit

daß sämtliche in Gefangenschaft geratene Deutsche aus dem Regieru
bezirke bei ihr angemeldet werden, einerseits, um die vielleicht in
ter Gefangenschaft befindlichen Deutsche im Falle der Bedürftigkeit
Angehörigen in dauernde Unterstützung mit Geld und Liebesgaben
nehmen, anderseits um beim späteren Gefangenen-Austousch die Adre
der Gefangenen stets zu Hand zu haben. Es ist anzunehmen, daß
noch eine Reihe von deutschen Kriegsgefangenen gibt, deren Aufenff
zwar den Angehörigen bekannt ist, die aber noch nicht bei den zust"
gen Stellen gemeldet sind. Die Abteilung 4 des Roten Kr
zes zu Limburg bittet daher die Angehörigen aller bis jetzt ver
ten oder kriegSgefangenenPersonen aus dem Kreise Limburg, soweit
I»iS jetzt nicht bei ihr angemeldet sind, um eine diesbezügliche MUteil
»ach folgendem Muster:

Zuname und Vorname. Zivilberus der fraglichen Person,
Tag und Ort der Geburt derselben,
letzte vollständige Feldadresse,
Erkennungsnummer, »
Ort u. Zeit der Gefangennahme, sowie Angabe ob verwundet gewes
die letzte Nachricht kam . von
Adresse der Angehörigen, .
im Falle der Bedürftigkeit Beifügung einer Bescheinigung der DJ

Polizeibehörde über die Bedürftigkeit de» Antragstellers. J.
Von jeder Aenderung der Adresse einer Kriegsgefangenen bit

wir uns jedesmal Mitteilung zu machen. -
Auf dem Büro der Abteilung4 (Zimmer Nr. 6 des Rathaih

zu Limburg) liegen die Berichte über die Zustände in den einzelif
Gefangenenlagern offen, und wird jegliche Auskunft über den Br
Paket- und Geldverkehr nach den in Frage kommenden Länder ge
and kostenlos erteilt.NI

Die Mütt erbera tungsstelle.
Was ist die Mütterberatungsstelle?

Eine Sprechstunde, in der sich Mütter und Pflegemütter von Kin
!>is zum vollendeten zwcilen Lebensjahre kostenlos Rat über Pflege
Ernährung ihrer Kinder holen können. Wird ein Kiud krank befun
und bedarf es dauernder ärztlicher Behandlung, so wird e« erst nach
Genesung wieder zugelassen.

Wer leitet die Mütterberatungsstelle?
Die Kreispflegerin.

Was geschieht mit dem Kinde in der Mütterberatungsstelle
Das Kind wird untersucht, um da« gesundheitliche Befinden,

Ernährungszustandund die Pflege sestzustellen. Es wird ans einer
nauen Kinderwagc gewogen, damit von Sprechstunde zu Sprechstunde4
Zu- oder Abnahme des Kindes festgestellt werden kann. Es wird f
ermitelt, ob die Mutter gesund und kräftig genug ist, ihr Kind zu st'
und angegeben, wie oft und wie lange die Mutter das Kind anlegen
damit beid?, Mutter und Kind, gesund bleiben.

Welchrr Nutzt» kr wächst der Mutter aus den. Besuch
der Malterberctungsstclte?

Sie ist inistande, anhand der Angaben de« Arztes und der Pst«
sowie der Ergebnisse des jedesmaligen Wiegens das Gedeihen ihre«
des selbst zu verfolgen- Eii e Mutter, die Gelegenheit hat, sich jede
kostenlos sachgemäßen Rat einzuholen, wird es vermeiden, ihr Kind"
Anwendung kostspieliger und in ihrer Wirkung zweifelhafter Mittel
Gefahr zu bringen. Sie wird mit größerer Sicheihnt und Freude
schwierige Ausgabe, ein Kind gesund über die eisten Lebensjahre zu
gen, durchsühren. •

Wo und wann stndkU diese Peratlttigssluudru statt?
Im Rathaus zu Hadamar. Mittwochs von 2—4 Uhr nach

Der Bürgermeister, Dr . Decher.
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